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Betriebsführung Straßenbeleuchtung 

Information der Zusammenarbeit mit 

der Firma Omexom 

 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Sachstand:  
 
Die Straßenbeleuchtung obliegt den Kommunen als hoheitliche Aufgabe im Rahmen 

der Daseinsvorsorge. Öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet sind 

als Beitrag zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr ausreichend zu 

beleuchten. Die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung kann von der Gemeinde 

nicht ausgeführt werden. Hierzu wurde stets eine kompetente Firma beauftragt. Der 

„Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung“ mit der Netze BW endete am 31. 

Dezember 2025. Seit 01. Januar 2026 ist die Firma Omexom beauftragt die 

Betriebsführung sicherzustellen.   

Herr Fischer von der Firma Omexom wird in der Sitzung anwesend sein und über die 
Zusammenarbeit informieren. 
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